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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Kartellgesetzes 2005 
§ 2. (1) … § 2. (1) unverändert 
(2) Jedenfalls vom Verbot nach § 1 ausgenommen sind die folgenden 

Kartelle: 
(2) Jedenfalls vom Verbot nach § 1 ausgenommen sind die folgenden Kartelle: 

 1. Kartelle, an denen Unternehmer beteiligt sind, die gemeinsam am 
gesamten inländischen Markt einen Anteil von nicht mehr als 5 % und 
an einem allfälligen inländischen räumlichen Teilmarkt von nicht mehr 
als 25 % haben (Bagatellkartelle); 

 1. Kartelle, an denen Unternehmer beteiligt sind, die zueinander im 
Wettbewerb stehen und gemeinsam am relevanten Markt einen Anteil von 
nicht mehr als 10 % haben, oder Kartelle, an denen Unternehmer beteiligt 
sind, die nicht miteinander im Wettbewerb stehen und die jeweils am 
relevanten Markt einen Anteil von nicht mehr als 15 % haben, sofern sie in 
beiden Fällen weder die Festsetzung der Verkaufspreise, die Einschränkung 
der Erzeugung oder des Absatzes noch die Aufteilung der Märkte 
bezwecken (Bagatellkartelle); 

 2. und 3. … 2. und 3. … 
 4. Wettbewerbsbeschränkungen zwischen den Mitgliedern einer 

Kreditinstitutsgruppe im Sinne des § 30 Abs. 2a Bankwesengesetz – 
BWG, BGBl. Nr. 532/1993 Art. I; 

 

 5. … 5. … 
§ 3. (1) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung feststellen, dass 
bestimmte Gruppen von Kartellen nach § 2 Abs. 1 vom Kartellverbot 
ausgenommen sind. In solchen Verordnungen kann auf die jeweils geltende 
Fassung einer Verordnung nach Art. 81 Abs. 3 EGV verwiesen werden. 

§ 3. (1) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend durch Verordnung feststellen, 
dass bestimmte Gruppen von Kartellen nach § 2 Abs. 1 vom Kartellverbot 
ausgenommen sind. In solchen Verordnungen kann auf die jeweils geltende Fassung 
einer Verordnung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV verwiesen werden. 

(2) … (2) … 
§ 4. (1) … § 4. (1) … 
 (1a) Zwei oder mehr Unternehmer sind marktbeherrschend, wenn zwischen 

ihnen ein wesentlicher Wettbewerb nicht besteht und sie in ihrer Gesamtheit die 
Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen. 

(2) Wenn ein Unternehmer als Anbieter oder Nachfrager am gesamten 
inländischen Markt oder einem anderen örtlich relevanten Markt 

(2) Wenn ein Unternehmer als Anbieter oder Nachfrager am relevanten Markt 
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 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 (2a) Wenn eine Gesamtheit von Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager 

am relevanten Markt zusammen 
  1. einen Anteil von mindestens 50 % hat und aus drei oder weniger 

Unternehmern besteht oder 
  2. einen Anteil von mindestens zwei Dritteln hat und aus fünf oder weniger 

Unternehmern besteht, 
 dann trifft die beteiligten Unternehmer die Beweislast, dass die Voraussetzungen 

nach Abs. 1a nicht bestehen. 
(3) … (3) … 
§ 5. (1) Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist verboten. 

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 
§ 5. (1) Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist verboten. 

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 
 1. der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung unangemessener 

Einkaufs- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen, 
wie insbesondere unangemessener Zahlungsfristen und Verzugszinsen, 

 1. der Forderung nach Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder nach sonstigen 
Geschäftsbedingungen, die von denjenigen abweichen, die sich bei 
wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden, 
wobei insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen auf 
vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbewerb zu berücksichtigen 
sind, 

 2. bis 5. …  2. bis 5. … 
(2) … (2) … 
 Marktbeherrschende Energieversorgungsunternehmer 
 § 5a. Einem Unternehmer ist es verboten, als Anbieter von Elektrizität und 

leitungsgebundenem Erdgas (Energieversorgungsunternehmer) auf einem Markt, auf 
dem er allein oder zusammen mit anderen Energieversorgungsunternehmern eine 
marktbeherrschende Stellung hat, diese Stellung zu missbrauchen, indem er 

  1. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die ungünstiger sind 
als diejenigen anderer Versorgungsunternehmer oder von Unternehmern auf 
vergleichbaren Märkten, es sei denn der Versorgungsunternehmer weist 
nach, dass die Abweichung sachlich gerechtfertigt ist, oder 

  2. Entgelte fordert, die die Kosten in unangemessener Weise überschreiten. 

 Kosten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, dürfen 
bei der Feststellung eines Missbrauchs nicht berücksichtigt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 7. (1) Als Zusammenschluss im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten § 7. (1) Als Zusammenschluss im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
(2) … (2) … 
(3) Als Zusammenschluss gilt auch der Abschluss vertraglicher 

Verpflichtungen durch Kreditinstitute im Sinne des § 30 Abs. 2a BWG. 
 

(4) … (4) … 
§ 11. (1) … § 11. (1) … 
 (1a) Die Frist nach Abs. 1 verlängert sich auf sechs Wochen, wenn dies der 

Anmelder innerhalb der vierwöchigen Frist gegenüber der 
Bundeswettbewerbsbehörde begehrt. Die Bundeswettbehörde hat das Begehren 
unverzüglich an den Bundeskartellanwalt weiterzuleiten. In einem Prüfungsantrag 
ist auf die Fristverlängerung unter Anschluss des Begehrens hinzuweisen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
§ 14. (1) Das Kartellgericht darf den Zusammenschluss nur binnen fünf 

Monaten nach dem Einlangen des Prüfungsantrags bzw. des ersten von zwei 
Prüfungsanträgen untersagen. Nach Ablauf dieser Frist und nach Zurückziehung 
des oder der Prüfungsanträge hat das Kartellgericht das Prüfungsverfahren 
einzustellen. 

§ 14. (1) Das Kartellgericht darf den Zusammenschluss nur binnen fünf 
Monaten nach dem Einlangen des Prüfungsantrags bzw. des ersten von zwei 
Prüfungsanträgen untersagen. Diese Frist verlängert sich auf sechs Monate, wenn 
dies der Anmelder innerhalb der fünfmonatigen Frist gegenüber dem Kartellgericht 
begehrt. Nach Ablauf dieser Fristen und nach Zurückziehung des oder der 
Prüfungsanträge hat das Kartellgericht das Prüfungsverfahren einzustellen. 

(2) … (2) … 
§ 18. (1) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung anordnen, dass bei 
der Anwendung des § 9 Abs. 1 und 2 die Umsatzerlöse, die auf einem 
bestimmten Markt (§ 23) erzielt werden, mit einem bestimmten Faktor zu 
multiplizieren sind. 

§ 18. (1) Die Bundesministerin für Justiz kann nach Anhörung der 
Wettbewerbskommission im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend durch Verordnung anordnen, dass bei der Anwendung des § 9 
Abs. 1 und 2 die Umsatzerlöse, die auf einem bestimmten Markt (§ 23) erzielt 
werden, mit einem bestimmten Faktor zu multiplizieren sind. 

(2) … (2) … 
§ 28. (1) Wenn die Zuwiderhandlung gegen ein im ersten Hauptstück 

enthaltenes Verbot bereits beendet ist, hat das Kartellgericht die 
Zuwiderhandlung festzustellen, soweit daran ein berechtigtes Interesse besteht. 

§ 28. (1) Wenn die Zuwiderhandlung gegen ein im ersten Hauptstück 
enthaltenes Verbot bereits beendet ist, hat das Kartellgericht die Zuwiderhandlung 
festzustellen, soweit daran ein berechtigtes Interesse besteht. 

 (1a) Ein berechtigtes Interesse im Sinn des Abs. 1 liegt auch vor, wenn 
  1. die Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen einen Unternehmer oder eine 

Unternehmervereinigung begehrt wird, dem oder der die 
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Bundeswettbewerbsbehörde Kronzeugenstatus zuerkannt hat; oder 

  2. die Feststellung begehrt wird, um Schadenersatz wegen der 
Zuwiderhandlung geltend zu machen, es sei denn, dass das Kartellgericht 
gegen die Zuwiderhandlung bereits eine Abstellungsentscheidung erlassen, 
deswegen eine Geldbuße verhängt oder die Zuwiderhandlung festgestellt hat 
oder ein hierauf gerichtetes Verfahren anhängig ist. 

(2) … (2) … 
§ 29. Das Kartellgericht hat Geldbußen zu verhängen, und zwar § 29. Das Kartellgericht hat Geldbußen zu verhängen, und zwar 

 1. bis zu einem Höchstbetrag von 10 % des im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes gegen einen Unternehmer oder 
eine Unternehmervereinigung, der oder die vorsätzlich oder fahrlässig 

 1. bis zu einem Höchstbetrag von 10 % des im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes gegen einen Unternehmer oder 
eine Unternehmervereinigung, der oder die vorsätzlich oder fahrlässig 

 a)  dem Kartellverbot (§ 1), dem Missbrauchsverbot (§ 5), dem Verbot 
von Vergeltungsmaßnahmen (§ 6) oder dem Durchführungsverbot 
(§ 17) zuwiderhandelt, 

 a) dem Kartellverbot (§ 1), dem Missbrauchsverbot (§§ 5 und 5a), dem 
Verbot von Vergeltungsmaßnahmen (§ 6) oder dem 
Durchführungsverbot (§ 17) zuwiderhandelt, 

 b) bis c) …  b) bis c) … 
 d) gegen Art. 81 oder Art. 82 EGV verstößt;  d) gegen Art. 101 oder Art. 102 AEUV verstößt; 
 2. bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen 

Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes gegen einen Unternehmer oder 
eine Unternehmervereinigung, der oder die vorsätzlich oder fahrlässig 

 2. bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr 
erzielten Gesamtumsatzes gegen einen Unternehmer oder eine 
Unternehmervereinigung, der oder die vorsätzlich oder fahrlässig 

 a) und b) …  a) und b) … 
 c) einem Auftrag des Kartellgerichtes nach § 11a Abs. 3 WettbG nicht 

nachkommt oder in einer Auskunft nach dieser Bestimmung 
unrichtige, irreführende oder unvollständige Angaben macht. 

 

Bemessung Bemessung 
§ 30. Bei der Bemessung der Geldbuße ist insbesondere auf die Schwere 

und die Dauer der Rechtsverletzung, auf die durch die Rechtsverletzung erzielte 
Bereicherung, auf den Grad des Verschuldens und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit Bedacht zu nehmen. Im Fall der Zuwiderhandlung gegen das 
Kartellverbot ist auch auf die Mitwirkung an der Aufklärung der 
Rechtsverletzung Bedacht zu nehmen. 

§ 30. (1) Bei der Bemessung der Geldbuße ist insbesondere auf die Schwere 
und die Dauer der Rechtsverletzung, auf die durch die Rechtsverletzung erzielte 
Bereicherung, auf den Grad des Verschuldens und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit Bedacht zu nehmen. 

 (2) Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn 
  1. das Kartellgericht gegen den Unternehmer oder die 

Unternehmervereinigung schon wegen einer gleichartigen oder ähnlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuwiderhandlung eine Geldbuße verhängt oder eine solche 
Zuwiderhandlung festgestellt hat oder 

  2. der Unternehmer oder die Unternehmervereinigung als Urheber oder 
Anstifter einer von mehreren begangenen Rechtsverletzung oder an einer 
solchen Rechtsverletzung führend beteiligt gewesen ist. 

 (3) Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, wenn der Unternehmer oder die 
Unternehmervereinigung 

  1. an einer von mehreren begangenen Rechtsverletzung nur in untergeordneter 
Weise beteiligt war, 

  2. die Rechtsverletzung aus eigenem beendet hat oder 

  3. wesentlich zur Aufklärung der Rechtsverletzung beigetragen hat. 

§ 35. (1) Das Kartellgericht hat gegen einen Unternehmer oder eine 
Unternehmervereinigung Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5% des 
im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes 
für jeden Tag des Verzugs von dem in seiner Entscheidung bestimmten 
Zeitpunkt an festzusetzen, um ihn beziehungsweise sie zu zwingen, 

§ 35. (1) Das Kartellgericht hat gegen einen Unternehmer oder eine 
Unternehmervereinigung Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5% des im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes für 
jeden Tag des Verzugs von dem in seiner Entscheidung bestimmten Zeitpunkt an 
festzusetzen, um ihn beziehungsweise sie zu zwingen, 

 a) und b) …  a) und b) … 
 c) einem Auftrag des Kartellgerichtes nach § 11a Abs. 3 WettbG 

nachzukommen. 
 

(2) … (2) unverändert 
§ 36. (1) … § 36. (1) … 

 (1a) Ein Antrag auf Verhängung von Geldbußen hat ein bestimmtes Begehren 
zu enthalten, das die Bezeichnung der belangten Unternehmer oder 
Unternehmervereinigungen sowie Angaben über die näheren Umstände des 
Verstoßes enthält. Ferner sind im Antrag die Ergebnisse des von der 
antragstellenden Amtspartei durchgeführten Ermittlungsverfahrens 
zusammenzufassen und die Beweise anzuführen, die vom Kartellgericht 
aufgenommen werden sollen. Wird eine Geldbuße in bestimmter Höhe beantragt, so 
ist auch dies zu begründen. 

(2) Zum Antrag auf Prüfung von Zusammenschlüssen sowie auf 
Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern sind nur die 
Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt berechtigt. Das 
Kartellgericht darf keine höhere Geldbuße und kein höheres Zwangsgeld 

(2) Zum Antrag auf Prüfung von Zusammenschlüssen, auf nachträgliche 
Maßnahmen nach § 16 Z 1, auf eine Feststellung nach § 28 Abs. 1a Z 1 sowie auf 
Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern sind nur die 
Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt berechtigt. Das 
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verhängen als beantragt. Kartellgericht darf keine höhere Geldbuße und kein höheres Zwangsgeld verhängen 

als beantragt. 
(3) Hat die Bundeswettbewerbsbehörde den Bundeskartellanwalt 

benachrichtigt, dass sie gegen einen Unternehmer oder eine 
Unternehmervereinigung im Sinn des § 11 Abs. 3 WettbG vorgeht, dann entfällt 
die Berechtigung des Bundeskartellanwaltes wegen der gegenständlichen 
Zuwiderhandlung einen Antrag auf Verhängung einer Geldbuße zu stellen. 

(3) Hat die Bundeswettbewerbsbehörde den Bundeskartellanwalt 
benachrichtigt, dass sie gegen einen Unternehmer oder eine 
Unternehmervereinigung im Sinn des § 11 Abs. 3 und 4 WettbG vorgeht, dann 
entfällt die Berechtigung des Bundeskartellanwaltes wegen der gegenständlichen 
Zuwiderhandlung einen Antrag auf Verhängung einer Geldbuße zu stellen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
Entscheidungsveröffentlichung Entscheidungsveröffentlichung 

§ 37. (1) Das Kartellgericht hat der obsiegenden Partei, wenn diese daran 
ein berechtigtes Interesse hat, auf Antrag die Befugnis zuzusprechen, die 
Entscheidung über die Abstellung einer Zuwiderhandlung, die Feststellung einer 
Zuwiderhandlung oder die Verhängung einer Geldbuße innerhalb bestimmter 
Frist auf Kosten des Gegners zu veröffentlichen. Umfang und Art der 
Veröffentlichung sind im Beschluss zu bestimmen. 

§ 37. (1) Das Kartellgericht hat rechtskräftige Entscheidungen über die 
Abstellung einer Zuwiderhandlung, die Feststellung einer Zuwiderhandlung, die 
Verhängung einer Geldbuße oder über Anträge nach den §§ 11 und 16 durch 
Aufnahme in die Ediktsdatei (§ 89j GOG) zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung 
erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung 
einschließlich der verhängten Sanktionen. Sie muss einem berechtigten Interesse der 
Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen. Wurde 
die Entscheidung des Kartellgerichts durch eine Entscheidung des 
Kartellobergerichts abgeändert, so ist die Entscheidung des Kartellobergerichts zu 
veröffentlichen. 

(2) Nach der Veröffentlichung hat der Vorsitzende des Kartellgerichts auf 
Antrag der obsiegenden Partei die Kosten der Veröffentlichung festzusetzen und 
deren Ersatz dem Gegner aufzutragen. 

(2) Das Kartellgericht hat den Parteien Gelegenheit zu geben, die Teile der 
Entscheidung zu bezeichnen, die sie von der Veröffentlichung ausnehmen wollen. 
Es hat über die zur Veröffentlichung bestimmte Fassung der Entscheidung mit 
Beschluss des Vorsitzenden zu entscheiden. 

 Schadenersatz wegen Wettbewerbsverstößen 
 § 37a. (1) Wer schuldhaft eine Rechtsverletzung nach § 29 Z 1 begeht, ist zum 

Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Wird eine Ware oder 
Dienstleistung zu einem überhöhten Preis bezogen, so ist der Schadenersatzanspruch 
nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Ware oder Dienstleistung weiterveräußert 
wurde. Bei der Entscheidung über den Umfang des Schadens nach § 273 ZPO kann 
insbesondere der Vorteil, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, 
berücksichtigt werden. Die Schadenersatzforderung hat das Unternehmen ab Eintritt 
des Schadens in sinngemäßer Anwendung des § 1333 ABGB zu verzinsen. 

 (2) Ein Rechtsstreit über eine Forderung nach Abs. 1 kann bis zur Erledigung 
eines Verfahrens des Kartellgerichts, der Kommission der Europäischen Union oder 
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einer Wettbewerbsbehörde im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 über den 
Verstoß unterbrochen werden. 

 (3) Ein Zivilgericht ist an eine in einer rechtskräftigen Entscheidung des 
Kartellgerichts, der Kommission der Europäischen Union oder einer 
Wettbewerbsbehörde im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 getroffene 
Feststellung gebunden, dass ein Unternehmen die in der Entscheidung angeführte 
Rechtsverletzung rechtswidrig und schuldhaft begangen hat. 

 (4) Die Verjährung eines Schadensersatzanspruchs nach Abs. 1 wird für die 
Dauer eines auf eine Entscheidung im Sinn des Abs. 3 gerichtetes Verfahrens 
gehemmt. Die Hemmung endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung 
oder anderweitigen Beendigung des eingeleiteten Verfahrens. 

§ 39. (1) Ein Verfahren, das auf Antrag einer Amtspartei (§ 40) eingeleitet 
worden ist, kann nur mit Zustimmung der Parteien mit einem anderen Verfahren 
verbunden werden, das auf Antrag einer Partei, die nicht Amtspartei ist, 
eingeleitet worden ist oder eingeleitet wird. 

§ 39. (1) Mehrere Verfahren dürfen nicht verbunden werden, wenn dadurch 
eine Partei Zugang zu Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen bekäme, auf deren 
Offenlegung sie sonst keinen Anspruch hätte, es sei denn, dass die Person, die an der 
Nichtverbreitung ein berechtigtes Interesse hat, der Verbindung zustimmt. 

(2) … (2) … 
§ 47. (1) Auf Antrag einer Partei hat eine Verhandlung stattzufinden. Die 

Verhandlung ist öffentlich, auf Antrag einer Partei ist die Öffentlichkeit jedoch 
auszuschließen, soweit dies zur Wahrung von Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnissen notwendig ist. 

§ 47. (1) Auf Antrag einer Partei hat eine Verhandlung stattzufinden. Die 
Verhandlung ist öffentlich, auf Antrag einer Partei ist die Öffentlichkeit jedoch 
auszuschließen, soweit dies zur Wahrung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen 
notwendig ist. Regulatoren bleibt der Zutritt trotz Ausschlusses der Öffentlichkeit 
auch dann gestattet, wenn sie keine Parteistellung im Verfahren haben. 

(2) … (2) … 
§ 49. (1) … § 49. (1) … 
(2) Die Rekursfrist beträgt vier Wochen. Die anderen Parteien können 

binnen vier Wochen nach der Zustellung des Rekurses eine Rekursbeantwortung 
einbringen. 

(2) Die Rekursfrist gegen Endentscheidungen beträgt vier Wochen, die 
Rekursfrist gegen einstweilige Verfügungen, Entscheidungen nach § 37 Abs. 2 oder 
Zwischenerledigungen vierzehn Tage. Die anderen Parteien können binnen der 
jeweils selben Frist nach der Zustellung des Rekurses eine Rekursbeantwortung 
einbringen. 

§ 50. In Verfahren vor dem Kartellgericht und dem Kartellobergericht sind 
folgende Gerichtsgebühren zu entrichten: 

§ 50. In Verfahren vor dem Kartellgericht und dem Kartellobergericht sind 
folgende Gerichtsgebühren zu entrichten: 

 1. für ein Verfahren über die Prüfung eines Zusammenschlusses (§ 11) 
eine Rahmengebühr bis 30.000 Euro; 

 1. für ein Verfahren über die Prüfung eines Zusammenschlusses (§ 11) eine 
Rahmengebühr bis 34.000 Euro; 

 2. für ein Verfahren über die Abstellung einer Zuwiderhandlung (§§ 26,  2. für ein Verfahren über die Abstellung einer Zuwiderhandlung (§§ 26, 27 
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27 und 28 Abs. 1) eine Rahmengebühr bis 30.000 Euro; und 28 Abs. 1) eine Rahmengebühr bis 34.000 Euro; 

 3. für ein Verfahren über Feststellungen (§ 28 Abs. 2) eine Rahmengebühr 
bis 15.000 Euro; 

 3. für ein Verfahren über Feststellungen (§ 28 Abs. 2) eine Rahmengebühr bis 
17.000 Euro; 

 4. für ein Verfahren über die Verhängung einer Geldbuße (§ 29), das nicht 
mit einem Verfahren nach Z 2 verbunden ist, eine Rahmengebühr bis 
30.000 Euro; 

 4. für ein Verfahren über die Verhängung einer Geldbuße, das nicht mit einem 
Verfahren nach Z 2 verbunden ist, sowie für das Verfahren zur 
Abschöpfung (§ 111 TKG, § 56 PMG) eine Rahmengebühr bis 34.000 
Euro; 

 5. für ein Verfahren über die Verhängung von Zwangsgeldern (§ 35) eine 
Rahmengebühr bis 7.500,-- Euro. 

 5. für ein Verfahren über die Verhängung von Zwangsgeldern (§ 35) und in 
Verfahren über Hausdurchsuchungen eine Rahmengebühr bis 8.500 Euro; 

  6. für sonstige Verfahren eine Rahmengebühr bis 34.000 Euro. 

§ 52. (1) … § 52. (1) … 
(2) Die Zahlungspflicht für die Gebühr nach § 50 Z 2 bis 5 ist nach 

Maßgabe des Verfahrenserfolgs dem Antragsteller, dem Antragsgegner oder 
beiden verhältnismäßig aufzuerlegen; die Amtsparteien sind jedoch von der 
Zahlung der sie treffenden Gebühren befreit. 

(2) Die Zahlungspflicht für die Gebühr nach § 50 Z 2 bis 6 ist nach Maßgabe 
des Verfahrenserfolgs dem Antragsteller, dem Antragsgegner oder beiden 
verhältnismäßig aufzuerlegen; die Amtsparteien sind jedoch von der Zahlung der sie 
treffenden Gebühren befreit. 

§ 70. (1) … § 70. (1) … 
(2) Der Oberste Gerichtshof hat über die Enthebung nach Abs. 1 Z 1 bis 3 

in dem nach § 93 Abs. 1 RDG vorgesehenen Verfahren, über die Enthebung 
nach Abs. 1 Z 4 in dem nach den §§ 112 bis 120, 122 bis 138, 142 bis 144, 146 
Abs. 1, §§ 147 bis 149, 151, 152 lit. a, 153, 154, 155 Abs. 1, §§ 157, 161 bis 163 
und 165 RDG vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe zu entscheiden, dass 
außer der Enthebung keine Strafe verhängt werden darf. 

(2) Der Oberste Gerichtshof hat über die Enthebung nach Abs. 1 Z 1 bis 3 in 
dem nach § 93 Abs. 1 RStDG vorgesehenen Verfahren, über die Enthebung nach 
Abs. 1 Z 4 in dem nach den §§ 112 bis 120, 122 bis 138, 142 bis 144, 146 Abs. 1, 
§§ 147 bis 149, 151, 152 lit. a, 153, 154, 155 Abs. 1, §§ 157, 161 bis 163 und 165 
RStDG vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe zu entscheiden, dass außer der 
Enthebung keine Strafe verhängt werden darf. 

(3) … (3) … 
§ 73. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien hat zwölf allgemein 

beeidete gerichtliche Sachverständige in Kartellangelegenheiten in eine 
besondere Sachverständigenliste einzutragen. Die §§ 5 und 8 des 
Bundesgesetzes über den allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
und Dolmetscher, BGBl. Nr. 137/1975, sind anzuwenden. 

§ 73. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien hat zwölf allgemein 
beeidete gerichtliche Sachverständige in Kartellangelegenheiten in eine besondere 
Sachverständigenliste einzutragen. § 5 des Sachverständigen- und 
Dolmetschergesetzes ist anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 74. Das Kartellobergericht hat nach Schluss jedes Jahres nach Anhörung 

des Kartellgerichts einen Bericht über die Tätigkeit des Kartellgerichts und des 
Kartellobergerichts und die hierbei gesammelten Erfahrungen unter 
Bedachtnahme auf die Wahrung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der 

§ 74. Das Kartellobergericht hat nach Schluss jedes Jahres nach Anhörung des 
Kartellgerichts einen Bericht über die Tätigkeit des Kartellgerichts und des 
Kartellobergerichts und die hierbei gesammelten Erfahrungen unter Bedachtnahme 
auf die Wahrung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der betroffenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
betroffenen Unternehmer zu verfassen und dem Bundesminister für Justiz zu 
übermitteln. In den Bericht können auch Anregungen für die Vorbereitung von 
Maßnahmen der Gesetzgebung oder die Erlassung von Verordnungen 
aufgenommen werden. Der Bundesminister für Justiz hat diesen Bericht im 
Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung kundzumachen. 

Unternehmer zu verfassen und dem Bundesminister für Justiz zu übermitteln. In den 
Bericht können auch Anregungen für die Vorbereitung von Maßnahmen der 
Gesetzgebung oder die Erlassung von Verordnungen aufgenommen werden. 

Zusammenwirken mit der Bundeswettbewerbsbehörde Zusammenwirken mit der Bundeswettbewerbsbehörde 
§ 81. (1) Eingaben an den Bundeskartellanwalt, in denen angeregt wird, 

den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens vor dem Kartellgericht zu stellen 
oder eine Untersuchung in diese Richtung durchzuführen, kann der 
Bundeskartellanwalt zur weiteren Veranlassung an die 
Bundeswettbewerbsbehörde weiterleiten. Eingaben, die sich auf die 
beabsichtigte Anmeldung eines Zusammenschlusses beim Kartellgericht 
beziehen, muss der Bundeskartellanwalt an die Bundeswettbewerbsbehörde 
weiterleiten. 

§ 81. (1) Eingaben an den Bundeskartellanwalt, in denen angeregt wird, den 
Antrag auf Einleitung eines Verfahrens vor dem Kartellgericht zu stellen oder eine 
Untersuchung in diese Richtung durchzuführen, kann der Bundeskartellanwalt zur 
weiteren Veranlassung an die Bundeswettbewerbsbehörde weiterleiten. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 83. (1) Mit Beziehung auf die Anwendung der Art. 81 und 82 EGV im 
Einzelfall ist zuständige Wettbewerbsbehörde im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 des Rates zur Durchführung der in den Art. 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1 vom 4.1.2003, S 1 (Verordnung 
1/2003) 

§ 83. (1) Mit Beziehung auf die Anwendung der Art. 101 und 102 AEUV und 
der aufgrund der Artikel 42 und 43 AEUV erlassenen Wettbewerbsregeln im 
Einzelfall ist zuständige Wettbewerbsbehörde im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 zur Durchführung der in den Art. 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln, ABl. Nr. L 1 vom 4.1.2003, S. 1 (Verordnung 1/2003), 

 1. das Kartellgericht für die Erlassung von Entscheidungen;  1. das Kartellgericht für die Erlassung von Entscheidungen; 
 2. unbeschadet des § 3 Abs. 1 WettbG der Bundeskartellanwalt für die 

Antragstellung beim Kartellgericht. 
 2. unbeschadet des § 3 Abs. 1 WettbG der Bundeskartellanwalt für die 

Antragstellung beim Kartellgericht. 
(2) Das Kartellgericht und der Bundeskartellanwalt haben bei der 

Anwendung der Art. 81 und 82 EGV die Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes 
anzuwenden. 

(2) Das Kartellgericht und der Bundeskartellanwalt haben bei der Anwendung 
der Art. 101 und 102 AEUV und der aufgrund der Artikel 42 und 43 AEUV 
erlassenen Wettbewerbsregeln die Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes 
anzuwenden. 

In-Kraft-Treten Inkrafttreten 
§ 86. (1) und (2) … § 86. (1) und (2) … 
 (3) § 2 Abs. 2 Z 1, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1a, 2 und 2a, § 5 Abs. 1 Z 1, §§ 5a, 11 

Abs. 1a, § 14 Abs. 1, § 18 Abs. 1, § 28 Abs. 1a, § 29 Z 1 lit. a, d und Z 2, §§ 30, 35 
Abs. 1, § 36 Abs. 1a, 2 und 3, §§ 37, 37a, 39 Abs. 1, § 47 Abs. 1, § 49 Abs. 2, §§ 50, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
52 Abs. 2, § 70 Abs. 2, § 73 Abs. 1, § 74, § 81 Abs. 1 und § 83 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 treten mit 1. Oktober 2012 in Kraft. § 2 Abs. 
2 Z 4 und § 7 Abs. 3 treten mit 30. September 2012 außer Kraft. 

 (4) § 2 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 ist 
auf Kartelle anzuwenden, die nach dem 30. September 2012 gebildet werden. § 4 
Abs. 1a, 2 und 2a, § 5 Abs. 1 Z 1 sowie § 5a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2012 sind auf Handlungen anzuwenden, die nach dem 30. 
September 2012 begangen werden. § 28 Abs. 1a, § 36 Abs. 1a und Abs. 2, §§ 37, 39 
Abs. 1, § 49 Abs. 2, §§ 50, 52 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
XX/2012 gelten für Verfahren, bei denen der verfahrenseinleitende Antrag nach dem 
30. September 2012 eingebracht wird. §§ 30 und  37a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 sind auf Wettbewerbsverstöße anzuwenden, 
die nach dem 30. September 2012 begangen werden. 

 (5) § 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 tritt mit 
31. Dezember 2016 außer Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Wettbewerbsgesetzes 

Einrichtung der Bundeswettbewerbsbehörde Einrichtung der Bundeswettbewerbsbehörde 
§ 1. (1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird eine 

Bundeswettbewerbsbehörde mit dem Ziel eingerichtet, 
§ 1. (1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend wird eine 

Bundeswettbewerbsbehörde mit dem Ziel eingerichtet, 
 a) funktionierenden Wettbewerb sicherzustellen und 

Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen im 
Sinne des KartG 2005, BGBl. I Nr. 62/2005, oder der 
Europäischen Wettbewerbsregeln (§ 4 Abs. 1) in 
Einzelfällen entgegenzutreten sowie 

 a) funktionierenden Wettbewerb sicherzustellen und 
Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen im Sinne 
des KartG 2005, BGBl. I Nr. 62/2005, oder der 
Europäischen Wettbewerbsregeln (§ 4 Abs. 1) in 
Einzelfällen entgegenzutreten sowie 

 b) eine die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht und 
den Zusammenhang mit Entscheidungen der 
Regulatoren (§ 4 Abs. 2) wahrende Anwendung des 
KartG 2005, BGBl. I Nr. 62/2005, zu gewährleisten. 

 b) eine die Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht und den 
Zusammenhang mit Entscheidungen der Regulatoren (§ 4 
Abs. 2) wahrende Anwendung des KartG 2005, BGBl. I 
Nr. 62/2005, zu gewährleisten. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde 

§ 2. (1) Zur Erreichung ihrer Ziele gemäß § 1 ist die § 2. (1) Zur Erreichung ihrer Ziele gemäß § 1 ist die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundeswettbewerbsbehörde befugt zur Untersuchung und Bekämpfung 
vermuteter oder drohender Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen 
(§ 1), insbesondere durch Ausübung der in den folgenden Ziffern genannten 
Befugnisse: 

Bundeswettbewerbsbehörde befugt zur Untersuchung und Bekämpfung vermuteter 
oder drohender Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen (§ 1), insbesondere 
durch Ausübung der in den folgenden Ziffern genannten Befugnisse: 

 1. Wahrnehmung der der Bundeswettbewerbsbehörde in 
Verfahren vor dem Kartellgericht und Kartellobergericht 
zukommenden Parteistellung nach § 40 KartG 2005, 

 1. Wahrnehmung der der Bundeswettbewerbsbehörde in 
Verfahren vor dem Kartellgericht und Kartellobergericht 
zukommenden Parteistellung nach § 40 KartG 2005, 

 2. Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln in 
Österreich (§ 3), 

 2. Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln in 
Österreich (§ 3), 

 3. allgemeine Untersuchung eines Wirtschaftszweigs, sofern 
die Umstände vermuten lassen, dass der Wettbewerb in 
dem betreffenden Wirtschaftszweig eingeschränkt oder 
verfälscht ist, 

 3. allgemeine Untersuchung eines Wirtschaftszweigs, sofern die 
Umstände vermuten lassen, dass der Wettbewerb in dem 
betreffenden Wirtschaftszweig eingeschränkt oder verfälscht 
ist, 

 4. Leistung von Amtshilfe in Wettbewerbsangelegenheiten 
gegenüber Kartellgericht, Kartellobergericht, Gerichten 
und Verwaltungsbehörden einschließlich der Regulatoren 
sowie des Bundeskartellanwaltes, 

 4. Leistung von Amtshilfe in Wettbewerbsangelegenheiten 
gegenüber Kartellgericht, Kartellobergericht, Gerichten und 
Verwaltungsbehörden einschließlich der Regulatoren sowie 
des Bundeskartellanwaltes, 

 5. Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der 
Wirtschaftspolitik, 

 5. Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der 
Wirtschaftspolitik, 

 6. Antragstellung nach § 7 Abs. 2 Bundesgesetz zur 
Verbesserung der Nahversorgung und der 
Wettbewerbsbedingungen, BGBl. Nr. 392/1977, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2005 sowie 

 6. Antragstellung nach § 7 Abs. 2 Bundesgesetz zur 
Verbesserung der Nahversorgung und der 
Wettbewerbsbedingungen, 

 7. Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 14 
Abs. 1 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb 1984 – UWG, BGBl. Nr. 448, in der jeweils 
geltenden Fassung, wobei die §§ 11 bis 14 WettbG keine 
Anwendung finden. 

 7. Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 14 
Abs. 1 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
1984 – UWG, wobei die §§ 11 bis 14 WettbG keine 
Anwendung finden sowie 

  8. Durchführung eines Wettbewerbsmonitorings, insbesondere 
über die Entwicklung der Wettbewerbsintensität in einzelnen 
Wirtschaftszweigen oder wettbewerbsrechtlich relevanten 
Märkten. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
(4) Die Bundeswettbewerbsbehörde veröffentlicht in regelmäßigen 

Zeitabständen, zumindest aber jedes Jahr, einen Bericht über ihre Tätigkeit. 
Dieser Bericht ist nach Anhörung der Wettbewerbskommission vom 

(4) Die Bundeswettbewerbsbehörde veröffentlicht in regelmäßigen 
Zeitabständen, zumindest aber jedes Jahr, einen Bericht über ihre Tätigkeit. Dieser 
Bericht ist nach Anhörung der Wettbewerbskommission vom Bundesminister für 
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Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit unverzüglich dem Nationalrat 
vorzulegen. 

Wirtschaft, Familie und Jugend unverzüglich dem Nationalrat vorzulegen. 

Zuständigkeit für die Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln Zuständigkeit für die Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln 
§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Vom Gemeinschaftsrecht vorgesehene Mitwirkungsbefugnisse der 

Mitgliedstaaten an der Erlassung von Verordnungen, Richtlinien oder anderen 
generell-abstrakten Akten zur Durchführung der Art. 81 bis 86 EG sind vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wahrzunehmen. Betreffen diese Akte 
ausschließlich oder überwiegend Unternehmen oder Unternehmensverbände des 
Verkehrsbereichs, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie vorzugehen. Der Bundeswettbewerbsbehörde sowie 
dem Bundeskartellanwalt ist die Möglichkeit einzuräumen, jederzeit 
Stellungnahmen abzugeben. 

(2) Vom Unionsrecht vorgesehene Mitwirkungsbefugnisse der Mitgliedstaaten 
an der Erlassung von Verordnungen, Richtlinien oder anderen generell-abstrakten 
Akten zur Durchführung der Art. 101 bis 106 AEUV sind vom Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend wahrzunehmen. Betreffen diese Akte ausschließlich 
oder überwiegend Unternehmen oder Unternehmensverbände des Verkehrsbereichs, 
ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie vorzugehen. Der Bundeswettbewerbsbehörde sowie dem 
Bundeskartellanwalt ist die Möglichkeit einzuräumen, jederzeit Stellungnahmen 
abzugeben. 

(3) … (3) … 
Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 4. (1) Unter Europäischen Wettbewerbsregeln im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind die Art. 81 bis 86 EGV sowie die zur Durchführung dieser 
Bestimmungen erlassenen Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen zu 
verstehen, insbesondere: 

§ 4. (1) Unter Europäischen Wettbewerbsregeln im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind die Art. 101 bis 106 AEUV sowie die zur Durchführung dieser 
Bestimmungen erlassenen Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen sowie die 
aufgrund von Art. 42 und 43 AEUV erlassenen Wettbewerbsregeln zu verstehen, 
insbesondere: 

 1. die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 zur Durchführung der in 
den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln, 

 1. die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 zur Durchführung der in den 
Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln, 

 2. die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“), 

 2. die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“), 

 3. die Verordnung (EWG) Nr. 1017/68, die Verordnung 
(EWG) Nr. 4056/86 und die Verordnung (EG) 
Nr. 411/2004. 

 3. die Verordnung (EU) Nr. 261/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates im Hinblick auf 
Vertragsbeziehungen im Sektor Milch und Milcherzeugnisse, 
ABl. Nr. L 94 vom 30.3.2012 S. 38. 

(2) … (2) … 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

§ 5. Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes sind § 5. Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfahren nach Art. 86 Abs. 3 EG, sofern sie Angelegenheiten staatlicher 
Monopole gemäß lit. E Z 5, BGBl. Nr. 76/1986, Teil 2 der Anlage zu § 2 des 
Bundesministeriengesetzes 1986 in der Fassung BGBl. Nr. 78/1987 zum 
Gegenstand haben. 

Verfahren nach Art. 106 Abs. 3 AEUV, sofern sie Angelegenheiten staatlicher 
Monopole gemäß lit. E Z 5, BGBl. Nr. 76/1986, Teil 2 der Anlage zu § 2 des 
Bundesministeriengesetzes 1986 in der Fassung BGBl. Nr. 78/1987 zum Gegenstand 
haben. 

Zusammenarbeit mit anderen Behörden Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
§ 10. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben notwendig 

ist und dem keine gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen, ist 
die Bundeswettbewerbsbehörde berechtigt, unter Bedachtnahme auf 
schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen im Sinne des 
Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, dem Kartellgericht, dem 
Kartellobergericht, dem Bundeskartellanwalt, der Wettbewerbskommission, der 
Europäischen Kommission, Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und den Regulatoren sämtliche Informationen zur Kenntnis 
zu bringen und Unterlagen zu übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigen. Sie ist weiters berechtigt, den Bundeskartellanwalt, die 
Wettbewerbskommission, die Europäische Kommission, die 
Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die 
Regulatoren um Auskünfte sowie Stellungnahmen zu ersuchen. Sie ist zu diesem 
Zweck befugt, den genannten Stellen nach den Vorschriften des ersten Satzes 
sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu 
übermitteln, die diese dafür benötigen. 

§ 10. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben notwendig ist 
und dem keine unionsrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen, ist die 
Bundeswettbewerbsbehörde berechtigt, unter Bedachtnahme auf schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, dem 
Bundeskartellanwalt, der Wettbewerbskommission, der Europäischen Kommission, 
Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den 
Regulatoren sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu 
übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Sie ist weiters 
berechtigt, den Bundeskartellanwalt, die Wettbewerbskommission, die Europäische 
Kommission, die Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und die Regulatoren um Auskünfte sowie Stellungnahmen zu ersuchen. Sie 
ist zu diesem Zweck befugt, den genannten Stellen nach den Vorschriften des ersten 
Satzes sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu 
übermitteln, die diese dafür benötigen. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
Bekanntmachungen Bekanntmachungen 

§ 10b. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde kommt ihren in den §§ 10 
Abs. 3, 11 Abs. 2 und 15 KartG 2005 festgelegten Bekanntmachungspflichten 
im Zusammenschlussverfahren durch Bekanntmachung auf ihrer Website nach. 

§ 10b. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde kommt ihren in den §§ 10 Abs. 3, 
11 Abs. 2 und 15 KartG 2005 festgelegten Bekanntmachungspflichten im 
Zusammenschlussverfahren durch Bekanntmachung auf ihrer Website nach. 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde hat unter Wahrung von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen auf ihrer Website bekannt zu machen, dass sie oder der 
Bundeskartellanwalt einen Antrag gemäß §§ 26, 27 und 28 KartG 2005 an das 
Kartellgericht gestellt hat. Die Bekanntmachung kann die Namen des oder der 
betroffenen Unternehmen und in kurzer Form die Art der vermuteten 
Zuwiderhandlung und den betroffenen Geschäftszweig enthalten. 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde hat unter Wahrung von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen auf ihrer Website bekannt zu machen, dass sie oder der 
Bundeskartellanwalt einen Antrag gemäß §§ 26, 27 und 28 KartG 2005 an das 
Kartellgericht gestellt hat. Die Bekanntmachung kann die Namen des oder der 
betroffenen Unternehmen und in kurzer Form die Art der vermuteten 
Zuwiderhandlung und den betroffenen Geschäftszweig enthalten. 

(3) Die Bundeswettbewerbsbehörde informiert auf ihrer Website über die 
Entscheidungen, die das Kartellgericht und das Kartellobergericht erlassen 
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haben. 

Ermittlungen Ermittlungen 
§ 11. (1) bis (2) § 11. (1) bis (2) 
(3) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann davon Abstand nehmen, die 

Verhängung einer Geldbuße gegen Unternehmer oder 
Unternehmervereinigungen zu beantragen, die 

(3) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann davon Abstand nehmen, die 
Verhängung einer Geldbuße gegen Unternehmer oder Unternehmervereinigungen zu 
beantragen, die 

 1. ihre Mitwirkung an einer Zuwiderhandlung gegen § 1 
KartG 2005 oder Art. 81 Abs. 1 EGV eingestellt haben, 

 1.  

 2. die Bundeswettbewerbsbehörde über diese 
Zuwiderhandlung informieren, bevor sie von dem 
Sachverhalt erfährt, 

 a) der Bundeswettbewerbsbehörde als Erste Informationen und 
Beweismittel vorlegen, die es ihr ermöglichen, unmittelbar 
wegen des Verdachts einer Zuwiderhandlung gegen § 1 
KartG 2005 oder Art. 101 Abs. 1 AEUV einen begründeten 
Antrag nach § 12 Abs. 1 zu stellen, oder 

 3. in der Folge uneingeschränkt und zügig mit der 
Bundeswettbewerbsbehörde zwecks vollständiger 
Aufklärung des Sachverhaltes zusammenarbeiten und 

 b) der Bundeswettbewerbsbehörde, sofern sie bereits über 
ausreichende Informationen und Beweismittel aus anderer 
Quelle verfügt, um eine Hausdurchsuchung zu beantragen, 
als Erste zusätzliche Informationen und Beweismittel 
vorlegen, die es ihr ermöglichen, unmittelbar einen 
begründeten Antrag nach § 36 Abs. 1a KartG 2005 vor dem 
Kartellgericht einzubringen, 

 4. andere Unternehmer oder Unternehmervereinigungen 
nicht zur Teilnahme an der Zuwiderhandlung gezwungen 
haben. 

 2. ihre Mitwirkung an der Zuwiderhandlung eingestellt haben, 

War der Sachverhalt der Bundeswettbewerbsbehörde bereits bekannt, so kann 
sie bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen eine geminderte Geldbuße 
beantragen. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat den Bundeskartellanwalt zu 
benachrichtigen, wenn sie keine oder eine geminderte Geldbuße beantragt. 

 3. in der Folge wahrheitsgemäß, uneingeschränkt und zügig mit 
der Bundeswettbewerbsbehörde zwecks vollständiger 
Aufklärung des Sachverhaltes zusammenarbeiten sowie 
sämtliche Beweismittel für die vermutete Zuwiderhandlung, 
die sich in ihrem Besitz befinden oder auf die sie Zugriff 
haben, vorlegen und 

  4. andere Unternehmer oder Unternehmervereinigungen nicht zur 
Teilnahme an der Zuwiderhandlung gezwungen haben. 

(4) Die Bundeswettbewerbsbehörde hat ihre Praxis bei der Durchführung 
des Abs. 3 in einem Handbuch darzulegen. Darin ist jedenfalls zu erläutern, in 
welchen Fällen des § 1 KartG 2005 und Art. 81 Abs. 1 EGV eine Aufdeckung 
durch ein Kronzeugenprogramm besonders förderlich ist, wann sie bei Kenntnis 

(4) Gegen Unternehmer oder Unternehmervereinigungen, die die 
Voraussetzungen von Abs. 3 Z 1 lit. a oder b nicht erfüllen, kann die 
Bundeswettbewerbsbehörde bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen (Z 2 bis 4) 
eine geminderte Geldbuße beantragen. Um für eine Ermäßigung der Geldbuße in 
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des Sachverhaltes eine geminderte Geldbuße beantragt und in welchem Ausmaß 
diese Reduktion erfolgt. Bei der Reduktion ist auf den Zeitpunkt der Abgabe der 
zusätzlichen Information und deren Mehrwert gegenüber der bereits bekannten 
Information abzustellen. Das Handbuch ist auf der Website der 
Bundeswettbewerbsbehörde zu veröffentlichen. 

Betracht zu kommen, müssen der Bundeswettbewerbsbehörde Informationen und 
Beweismittel für die vermutete Zuwiderhandlung vorgelegt werden, die gegenüber 
den bereits in ihrem Besitz befindlichen Informationen und Beweismitteln einen 
erheblichen Mehrwert darstellen. Bei der Bestimmung des Umfangs der jeweiligen 
Reduktion ist auf den Zeitpunkt der Abgabe der zusätzlichen Informationen und 
Beweismittel sowie das Ausmaß des Mehrwerts gegenüber der bereits bekannten 
Information abzustellen. 

(5) Möchte ein Unternehmer oder eine Unternehmervereinigung Abs. 3 in 
Anspruch nehmen, hat die Bundeswettbewerbsbehörde auf Verlangen in einer 
rechtsunverbindlichen Mitteilung bekannt zu geben, ob sie von diesem Absatz 
Gebrauch machen wird. 

(5) Die Bundeswettbewerbsbehörde hat ihre Praxis bei der Durchführung der 
Abs. 3 und 4 in einem Handbuch darzulegen. Darin ist jedenfalls zu erläutern, in 
welchen Fällen des § 1 KartG 2005 und Art. 101 Abs. 1 AEUV eine Aufdeckung 
durch ein Kronzeugenprogramm besonders förderlich ist, welche Informationen 
mindestens beizubringen sind, um eine Hausdurchsuchung durchführen zu können, 
welche Pflichten die Zusammenarbeit mit der Bundeswettbewerbsbehörde umfasst, 
unter welchen Voraussetzungen sie eine geminderte Geldbuße beantragt und in 
welchem Ausmaß diese Reduktion erfolgt. Das Handbuch ist auf der Website der 
Bundeswettbewerbsbehörde zu veröffentlichen. 

(6) Informationen aus dem Netzwerk der Wettbewerbsbehörden infolge 
eines Ersuchens um Kronzeugenbehandlung dürfen nicht als Grundlage für 
einen Antrag auf Verhängung einer Geldbuße herangezogen werden. Die 
Befugnis der Bundeswettbewerbsbehörde, Ermittlungen aufgrund von 
Informationen aus anderen Quellen als dem Netzwerk der Wettbewerbsbehörden 
einzuleiten und auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse insbesondere Anträge 
auf Verhängung einer Geldbuße zu stellen, bleibt unberührt. 

(6) Möchte ein Unternehmer oder eine Unternehmervereinigung Abs. 3 oder 4 
in Anspruch nehmen, hat die Bundeswettbewerbsbehörde auf Verlangen in einer 
rechtsunverbindlichen Mitteilung bekannt zu geben, ob sie von diesen Absätzen 
Gebrauch machen wird. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat den 
Bundeskartellanwalt zu benachrichtigen, wenn sie beabsichtigt, keine oder eine 
geminderte Geldbuße zu beantragen. 

 (7) Informationen aus dem Netzwerk der Wettbewerbsbehörden infolge eines 
Ersuchens um Kronzeugenbehandlung dürfen nicht als Grundlage für einen Antrag 
auf Verhängung einer Geldbuße herangezogen werden. Die Befugnis der 
Bundeswettbewerbsbehörde, Ermittlungen aufgrund von Informationen aus anderen 
Quellen als dem Netzwerk der Wettbewerbsbehörden einzuleiten und auf Grundlage 
der Ermittlungsergebnisse insbesondere Anträge auf Verhängung einer Geldbuße zu 
stellen, bleibt unberührt. 

Auskunftsverlangen und Unterlagenvorlage Auskunftsverlangen und Unterlagenvorlage 
§ 11a. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist, soweit dies zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß diesem Bundesgesetz erforderlich ist, 
auch befugt: 

§ 11a. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist, soweit dies zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben gemäß diesem Bundesgesetz erforderlich ist, auch befugt: 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
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 3. vor Ort alle für die Durchführung von 

Ermittlungshandlungen erforderlichen Auskünfte zu 
verlangen. 

 3. vor Ort alle für die Durchführung von Ermittlungshandlungen 
erforderlichen Auskünfte zu verlangen sowie von allen 
Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens oder der 
Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sachverhalten 
oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck 
der Ermittlungen in Zusammenhang stehen. 

(2) … (2) … 
(3) Das Kartellgericht hat durch den Senatsvorsitzenden auf Antrag der 

Bundeswettbewerbsbehörde die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von 
Unterlagen nach Abs. 1 binnen angemessener Frist mit Beschluss aufzutragen. 
Gegen den Beschluss steht ausschließlich das Rechtsmittel des Rekurses offen. 
Auf Antrag der Bundeswettbewerbsbehörde hat das Kartellgericht dem Rekurs 
die aufschiebende Wirkung zu versagen, soweit dies zur Sicherung des Erfolges 
der Ermittlungshandlung erforderlich ist. 

(3) Die Erteilung der Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen nach Abs. 1 
kann unter Anwendung des AVG auch mit Bescheid angeordnet werden. Einer 
Berufung gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Auf 
Antrag ist die aufschiebende Wirkung von der Rechtsmittelbehörde binnen zwei 
Wochen nach Vorlage des Rechtsmittels zuzuerkennen, wenn diese unter Abwägung 
aller beteiligten Interessen gerechtfertigt ist. 

 (4) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist zur Vollstreckung der von ihr erlassenen 
Bescheide, mit Ausnahme der Verwaltungsstrafbescheide, zuständig. Es gilt das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 - VVG, BGBl. Nr. 53/1991, mit der 
Maßgabe, dass die Zwangsmittel nach § 5 Abs. 3 VVG den Höchstbetrag von 5% 
des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes 
für jeden Tag des Verzugs von dem im Bescheid bestimmten Zeitpunkt an nicht 
übersteigen dürfen. 

 (5) Wer entgegen einem Bescheid nach Abs. 3 keine, unrichtige, irreführende 
oder unvollständige Auskünfte erteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bundeswettbewerbsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 75 000 Euro zu 
bestrafen. Eine mit bis zu 25 000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung 
begeht, wer in einer Auskunft nach Abs. 2 unrichtige oder irreführende Angaben 
macht. Es gilt das Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52/1991. 

 (6) Gegen Bescheide der Bundeswettbewerbsbehörde nach Abs. 3 bis 5 ist das 
Rechtsmittel der Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat Wien zulässig. 

 (7) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann gegen Entscheidungen des 
Unabhängigen Verwaltungssenates über Berufungen gegen ihre Bescheide 
Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

 (8) Hat die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage von Unterlagen zum 
Zwecke einer Untersuchung gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 zu erfolgen, so hat der 
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Anwendung des Abs. 3 jedenfalls ein Verlangen gemäß Abs. 2 voranzugehen. 

 (9) Das Wettbewerbsmonitoring gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 wird ausschließlich 
aufgrund öffentlich verfügbarer Daten durchgeführt. 

Hausdurchsuchung Hausdurchsuchung 
§ 12. (1) Das Kartellgericht hat, wenn dies zur Erlangung von 

Informationen aus geschäftlichen Unterlagen erforderlich ist, auf Antrag der 
Bundeswettbewerbsbehörde bei Vorliegen des begründeten Verdachts einer 
Zuwiderhandlung gegen §§ 1, 5 oder 17 KartG 2005, Art. 81 oder 82 EGV eine 
Hausdurchsuchung anzuordnen. 

§ 12. (1) Das Kartellgericht hat, wenn dies zur Erlangung von Informationen 
aus geschäftlichen Unterlagen erforderlich ist, auf Antrag der 
Bundeswettbewerbsbehörde bei Vorliegen des begründeten Verdachts einer 
Zuwiderhandlung gegen §§ 1, 5 oder 17 KartG 2005, Art. 101 oder 102 AEUV eine 
Hausdurchsuchung anzuordnen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
(4) § 142 StPO, BGBl. Nr. 631/1975, ist mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass an die Stelle der Gerichtszeugen eine Vertrauensperson tritt, die der 
Betroffene beiziehen kann und im Falle einer nach Abs. 2 angeordneten 
Hausdurchsuchung keine Bestätigung nach § 142 Abs. 4 zweiter Satz StPO 
erteilt wird. § 145 Abs. 1 gilt sinngemäß. Der Bundeswettbewerbsbehörde 
kommen bei Hausdurchsuchungen die im § 11a Abs. 1 Z 2 und 3 genannten 
Befugnisse zu. 

(4) Bei der Durchführung der Hausdurchsuchung sind Aufsehen, Belästigungen 
und Störungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Die Eigentums- und 
Persönlichkeitsrechte desjenigen, bei dem die Hausdurchsuchung vorgenommen 
wird (Betroffener), sind soweit wie möglich zu wahren. Die 
Bundeswettbewerbsbehörde hat über die Hausdurchsuchung ein Protokoll 
aufzunehmen und das Kartellgericht darüber zu informieren. Der Betroffene hat das 
Recht, bei der Durchsuchung anwesend zu sein und eine Person seines Vertrauens 
zuzuziehen. Der Bundeswettbewerbsbehörde kommen bei Hausdurchsuchungen die 
in § 11a Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Befugnisse zu. Die Bundeswettbewerbsbehörde 
ist befugt, für die Dauer der Hausdurchsuchung in dem hierfür erforderlichen 
Ausmaß alle Räumlichkeiten zu versiegeln und Beweismittel in Beschlag zu 
nehmen, soweit dies zur Sicherung des Ermittlungserfolges geboten ist. 

(5) Unmittelbar vor einer auf Grund von Abs. 1 angeordneten 
Hausdurchsuchung ist derjenige, bei dem die Hausdurchsuchung vorgenommen 
werden soll, zu den Voraussetzungen der Hausdurchsuchung zu befragen, es sei 
denn, dies würde den Ermittlungserfolg wegen Gefahr im Verzug gefährden. 
Will der Inhaber von geschäftlichen Unterlagen deren Durchsuchung oder 
Einsichtnahme bei den eben genannten Hausdurchsuchungen nicht gestatten, so 
sind diese Unterlagen auf geeignete Art und Weise gegen unbefugte 
Einsichtnahme oder Veränderung zu sichern und dem Kartellgericht vorzulegen; 
zuvor dürfen sie nicht durchsucht oder eingesehen werden. Das Kartellgericht 
hat die Unterlagen zu sichten und mit Beschluss des Senatsvorsitzenden zu 
entscheiden, ob und in welchem Umfang sie durchsucht, eingesehen und 
Abschriften und Auszüge daraus angefertigt werden dürfen oder sie dem Inhaber 
zurückzustellen sind. Gegen diesen Beschluss steht ausschließlich das 

(5) Unmittelbar vor einer auf Grund von Abs. 1 angeordneten 
Hausdurchsuchung ist der Betroffene (Abs. 4) zu den Voraussetzungen der 
Hausdurchsuchung zu befragen, es sei denn, dies würde den Ermittlungserfolg 
wegen Gefahr im Verzug gefährden. Widerspricht er im Rahmen der Prüfung von 
Unterlagen, unabhängig davon, in welcher Form diese vorliegen, der Einsichtnahme 
in bestimmte, einzeln bezeichnete Unterlagen oder ihrer Beschlagnahme unter 
Berufung auf eine ihn treffende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit 
oder ein ihm zustehendes Recht zur Verweigerung der Aussage gemäß § 157 Abs. 1 
Z 2 bis 5 StPO, so sind diese Unterlagen auf geeignete Art und Weise gegen 
unbefugte Einsichtnahme oder Veränderung zu sichern und dem Kartellgericht 
vorzulegen; zuvor dürfen sie nicht eingesehen werden. Das Kartellgericht hat die 
Unterlagen zu sichten und mit Beschluss des Senatsvorsitzenden zu entscheiden, ob 
und in welchem Umfang sie eingesehen und Abschriften und Auszüge daraus 
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Rechtsmittel des Rekurses offen. Dieses hat keine aufschiebende Wirkung. angefertigt werden dürfen oder sie dem Betroffenen (Abs. 4) zurückzustellen sind. 

Gegen diesen Beschluss steht ausschließlich das Rechtsmittel des Rekurses offen. 
 (6) Ist eine Bezeichnung einzelner Unterlagen im Zuge der Hausdurchsuchung 

nicht möglich, weil diese dadurch in unverhältnismäßiger Weise verzögert würde, so 
sind auf Verlangen des Betroffenen (Abs. 4) Kategorien von Unterlagen auf 
geeignete Art und Weise gegen unbefugte Einsichtnahme zu sichern und bei der 
Bundeswettbewerbsbehörde getrennt vom Ermittlungsakt zu hinterlegen. Der 
Betroffene (Abs. 4) ist von der Bundeswettbewerbsbehörde aufzufordern, innerhalb 
einer von ihr zu setzenden Frist von mindestens zwei Wochen die Unterlagen 
einzeln zu bezeichnen. Zu diesem Zweck ist er berechtigt, in die hinterlegten 
Unterlagen Einsicht zu nehmen. Unterlässt er fristgerecht die Bezeichnung von 
einzelnen Unterlagen, so werden die Unterlagen Bestandteil des Ermittlungsaktes 
der Bundeswettbewerbsbehörde. Hinsichtlich der einzeln bezeichneten Unterlagen 
ist im Sinne des Abs. 5 vorzugehen. 

Heranziehung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Heranziehung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
§ 14. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben der 

Bundeswettbewerbsbehörde über deren Ersuchen zur Sicherung der 
Ermittlungen und Hausdurchsuchungen (§§ 11 und 12) im Rahmen ihres 
gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

§ 14. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben der 
Bundeswettbewerbsbehörde über deren Ersuchen zur Sicherung der Ermittlungen 
und Hausdurchsuchungen (§§ 11a und 12) im Rahmen ihres gesetzmäßigen 
Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

 (2) Im Rahmen einer Hausdurchsuchung der Bundeswettbewerbsbehörde sind 
die gemäß Abs. 1 hilfeleistenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch 
ermächtigt, die Bundeswettbewerbsbehörde durch die Sicherung von Unterlagen in 
elektronischer Form zu unterstützen. 

 (3) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte sind berechtigt, der 
Bundeswettbewerbsbehörde über nach der Strafprozessordnung ermittelte 
personenbezogene Daten Auskünfte zu erteilen, die für die Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben, insbesondere die Durchsetzung des Kartellverbotes gemäß 
§ 1 KartG 2005 und Art. 101 AEUV, relevant sind. 

Wettbewerbskommission Wettbewerbskommission 
§ 16. (1) … § 16. (1) … 
(2) Die Kommission besteht aus acht Mitgliedern, die über besondere 

volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische 
oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen müssen. Für 
jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Mitglied (Ersatzmitglied) der 

(2) Die Kommission besteht aus acht Mitgliedern, die über besondere 
volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder 
wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen müssen. Für jedes 
Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Mitglied (Ersatzmitglied) der 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

 
1804 der B

eilagen X
X

IV
. G

P - R
egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

19 von 22 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kommission kann nicht sein, wer fachkundiger Laienrichter des Kartellgerichts 
oder des Kartellobergerichts oder wer Kartellbevollmächtigter ist. Die 
Kommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 

Kommission kann nicht sein, wer fachkundiger Laienrichter des Kartellgerichts oder 
des Kartellobergerichts ist. Die Kommission wählt aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
Mitwirkung der Wettbewerbskommission in Angelegenheiten der 

Zusammenschlusskontrolle 
Mitwirkung der Wettbewerbskommission in Angelegenheiten der 

Zusammenschlusskontrolle 
§ 17. (1) Die Wettbewerbskommission ist berechtigt, gegenüber der 

Bundeswettbewerbsbehörde zu beim Kartellgericht angemeldeten 
Zusammenschlüssen eine begründete schriftliche Empfehlung hinsichtlich der 
Stellung eines Antrages auf Prüfung eines angemeldeten Zusammenschlusses 
abzugeben. Diese muss bis spätestens eine Woche vor Ablauf der für die 
Stellung eines Prüfungsantrages vorgesehenen Frist bei der 
Bundeswettbewerbsbehörde einlangen. 

§ 17. (1) Die Wettbewerbskommission ist berechtigt, gegenüber der 
Bundeswettbewerbsbehörde zu angemeldeten Zusammenschlüssen eine begründete 
schriftliche Empfehlung hinsichtlich der Stellung eines Antrages auf Prüfung eines 
angemeldeten Zusammenschlusses abzugeben. Diese muss bis spätestens eine 
Woche vor Ablauf der für die Stellung eines Prüfungsantrages vorgesehenen Frist 
bei der Bundeswettbewerbsbehörde einlangen. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
In-Kraft-Treten Inkrafttreten 

§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 62/2005 tritt am 1. Jänner 2006 in Kraft. 

§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 62/2005 tritt am 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 106/2006 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 106/2006 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 (3) § 11 Abs. 3 bis 5 ist auch auf Sachverhalte anzuwenden, die vor dem 
1. Jänner 2006 verwirklicht wurden und den Verdacht einer Zuwiderhandlung gegen 
§ 18 KartG 1988, BGBl. Nr. 600/1988, begründen. 

 (4) Die Anordnung einer Hausdurchsuchung gemäß § 12 Abs. 1 hat auch bei 
Vorliegen des begründeten Verdachts einer Zuwiderhandlung gegen §§ 18 und 35 
KartG 1988, BGBl. Nr. 600/1988, der Sachverhalte betrifft, die vor dem 1. Jänner 
2006 verwirklicht wurden, zu erfolgen. 

 (5) § 1 Abs. 1 und § 1 Abs. 1 lit. b, § 2 Abs. 1 Z 6 bis 8, § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 2, 
§ 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Z 3, § 5, § 10 Abs. 1, § 10b Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 3 bis 
7, § 11a Abs. 1 Z 3, § 11a Abs. 3 bis 9 § 12 Abs. 1, § 12 Abs. 4 bis 6, § 14 Abs. 1 bis 
3, § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 1, die Überschrift zu § 21 und § 21 Abs. 3 bis 5 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2012 treten mit 1. Oktober 2012 in 
Kraft. 
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Artikel 3 
Änderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 

Zugaben  
§ 9a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs  

 1. in öffentlichen Bekanntmachungen oder anderen 
Mitteilungen, die für einen größeren Personenkreis 
bestimmt sind, ankündigt, daß er Verbrauchern neben 
Waren oder Leistungen unentgeltliche Zugaben (Prämien) 
gewährt, oder Verbrauchern neben periodischen 
Druckwerken unentgeltliche Zugaben (Prämien) anbietet, 
ankündigt oder gewährt oder 

 

 2. Unternehmern neben Waren oder Leistungen 
unentgeltliche Zugaben (Prämien) anbietet, ankündigt oder 
gewährt, 

 

kann auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Unentgeltlichkeit der Zugabe durch Gesamtpreise für 
Waren oder Leistungen, durch Scheinpreise für eine Zugabe oder auf andere Art 
verschleiert wird. 

 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Zugabe besteht  
 1. in handelsüblichem Zugehör zur Ware oder 

handelsüblichen Nebenleistungen, 
 

 2. in Warenproben,  
 3. in Reklamegegenständen, die als solche durch eine 

auffallend sichtbare und dauerhafte Bezeichnung des 
reklametreibenden Unternehmens gekennzeichnet sind, 

 

 4. in geringwertigen Zuwendungen (Prämien) oder 
geringwertigen Kleinigkeiten, sofern letztere nicht für 
Zusammenstellungen bestimmt sind, die einen die Summe 
der Werte der gewährten Einzelgegenstände 
übersteigenden Wert besitzen, 

 

 5. in einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu 
berechnenden Geldbetrag, der der Ware nicht beigefügt ist, 

 

 6. in einer bestimmten oder lediglich nach Bruchteilen zu  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
berechnenden Menge derselben Ware, 

 7. in der Erteilung von Auskünften oder Ratschlägen oder  
 8. in der Einräumung einer Teilnahmemöglichkeit an einem 

Preisausschreiben (Gewinnspiel), bei dem der sich aus 
dem Gesamtwert der ausgespielten Preise im Verhältnis 
zur Zahl der ausgegebenen Teilnahmekarten (Lose) 
ergebende Wert der einzelnen Teilnahmekarte 0,36 € und 
der Gesamtwert der ausgespielten Preise 21 600 € nicht 
überschreitet; dies kann nur mittels eigener 
Teilnahmekarten erfolgen. 

 

Z 8 gilt nicht für Zugaben zu periodischen Druckwerken.  
Anspruch auf Unterlassung Anspruch auf Unterlassung 

§ 14. (1) In den Fällen der §§ 1, 1a, 2, 2a, 3, 9a, 9c und 10 kann der 
Anspruch auf Unterlassung von jedem Unternehmer, der Waren oder Leistungen 
gleicher oder verwandter Art herstellt oder in den geschäftlichen Verkehr bringt 
(Mitbewerber), oder von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher 
Interessen von Unternehmern geltend gemacht werden, soweit diese 
Vereinigungen Interessen vertreten, die durch die Handlung berührt werden. In 
den Fällen der §§ 1, 1a, 2, 2a, 9a und 9c kann der Anspruch auf Unterlassung 
auch von der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, der 
Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs, vom Österreichischen 
Gewerkschaftsbund oder von der Bundeswettbewerbsbehörde geltend gemacht 
werden. In den Fällen aggressiver oder irreführender Geschäftspraktiken nach 
§ 1 Abs. 1 Z 2, Abs. 2 bis 4, §§ 1a oder 2 kann der Unterlassungsanspruch auch 
vom Verein für Konsumenteninformation geltend gemacht werden. 

§ 14. (1) In den Fällen der §§ 1, 1a, 2, 2a, 3, 9c und 10 kann der Anspruch auf 
Unterlassung von jedem Unternehmer, der Waren oder Leistungen gleicher oder 
verwandter Art herstellt oder in den geschäftlichen Verkehr bringt (Mitbewerber), 
oder von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von 
Unternehmern geltend gemacht werden, soweit diese Vereinigungen Interessen 
vertreten, die durch die Handlung berührt werden. In den Fällen der §§ 1, 1a, 2, 2a 
und 9c kann der Anspruch auf Unterlassung auch von der Bundeskammer für 
Arbeiter und Angestellte, der Wirtschaftskammer Österreich, der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, vom 
Österreichischen Gewerkschaftsbund oder von der Bundeswettbewerbsbehörde 
geltend gemacht werden. In den Fällen aggressiver oder irreführender 
Geschäftspraktiken nach § 1 Abs. 1 Z 2, Abs. 2 bis 4, §§ 1a oder 2 kann der 
Unterlassungsanspruch auch vom Verein für Konsumenteninformation geltend 
gemacht werden. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
Bestimmungen über die Haftung für Handlungen im Betrieb eines 

Unternehmens 
Bestimmungen über die Haftung für Handlungen im Betrieb eines 

Unternehmens 
§ 18. Der Inhaber eines Unternehmens kann wegen einer nach den §§ 1, 1a, 

2, 2a, 7, 9, 9a, 9c, 10 Abs. 1, 11 Abs. 2 und 12 unzulässigen Handlung auch 
dann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn die Handlung im 
Betrieb seines Unternehmens von einer anderen Person begangen worden ist. Er 
haftet in diesen Fällen für Schadenersatz, wenn ihm die Handlung bekannt war 

§ 18. Der Inhaber eines Unternehmens kann wegen einer nach den §§ 1, 1a, 2, 
2a, 7, 9, 9c, 10 Abs. 1, 11 Abs. 2 und 12 unzulässigen Handlung auch dann auf 
Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn die Handlung im Betrieb seines 
Unternehmens von einer anderen Person begangen worden ist. Er haftet in diesen 
Fällen für Schadenersatz, wenn ihm die Handlung bekannt war oder bekannt sein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder bekannt sein mußte. mußte. 

Einstellung unerlaubter Mitteilungen in Druckwerken Einstellung unerlaubter Mitteilungen in Druckwerken 
§ 21. (1) Wenn eine geschäftliche Kundgebung oder eine Mitteilung, in 

Ansehung deren ein Exekutionstitel auf Unterlassung im Sinne der §§ 2, 2a, 7, 9 
und 9a vorliegt, in einem nicht der Verfügung des Verpflichteten unterliegenden 
Druckwerk erscheint, kann auf Antrag des betreibenden Gläubigers von dem zur 
Bewilligung der Exekution zuständigen Gericht an den Inhaber des mit dem 
Verlag oder der Verbreitung des Druckwerks befaßten Unternehmens 
(Herausgeber oder Eigentümer der Zeitung) das Gebot (§ 355 EO) erlassen 
werden, das fernere Erscheinen der Kundgebung oder Mitteilung in den nach 
Zustellung des Gebots erscheinenden Nummern, Ausgaben oder Auflagen des 
Druckwerks oder, wenn das Druckwerk nur diese Kundgebung oder Mitteilung 
enthält, seine fernere Verbreitung einzustellen. 

§ 21. (1) Wenn eine geschäftliche Kundgebung oder eine Mitteilung, in 
Ansehung deren ein Exekutionstitel auf Unterlassung im Sinne der §§ 2, 2a, 7 und 9 
vorliegt, in einem nicht der Verfügung des Verpflichteten unterliegenden Druckwerk 
erscheint, kann auf Antrag des betreibenden Gläubigers von dem zur Bewilligung 
der Exekution zuständigen Gericht an den Inhaber des mit dem Verlag oder der 
Verbreitung des Druckwerks befaßten Unternehmens (Herausgeber oder Eigentümer 
der Zeitung) das Gebot (§ 355 EO) erlassen werden, das fernere Erscheinen der 
Kundgebung oder Mitteilung in den nach Zustellung des Gebots erscheinenden 
Nummern, Ausgaben oder Auflagen des Druckwerks oder, wenn das Druckwerk nur 
diese Kundgebung oder Mitteilung enthält, seine fernere Verbreitung einzustellen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 44. (1) bis (7) … § 44. (1) bis (7) … 
 (8) § 9a samt seiner Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XXX/2012 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag außer Kraft. § 14 
Abs. 1, § 18, § 21 Abs. 1 sowie Z 6 des Anhangs in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/2012 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Anhang Anhang 
 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. Die Aufforderung zum Kauf von Produkten zu einem 

bestimmten Preis und dann 
 6. Die Aufforderung zum Kauf von Produkten zu einem 

bestimmten Preis und dann 
 a. Weigerung, dem Umworbenen den beworbenen Artikel 

zu zeigen, oder 
 a. Weigerung, dem Umworbenen den beworbenen Artikel zu 

zeigen, oder 
 b. Weigerung, Bestellungen dafür anzunehmen oder 

innerhalb einer vertretbaren Zeit zu liefern, oder 
 b. Weigerung, Bestellungen dafür anzunehmen oder innerhalb 

einer vertretbaren Zeit zu liefern, oder 
 c. Vorführung eines fehlerhaften Exemplars in der 

Absicht, stattdessen ein anderes Produkt abzusetzen 
(„bait-and-switch“-Technik). 

 c. Vorführung eines fehlerhaften Exemplars 

 in der Absicht, stattdessen ein anderes Produkt abzusetzen („bait-and-
switch“-Technik). 

 7. bis 31. …  7. bis 31. … 
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